
1. Die Italienische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen
aus Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 85/337/EWG des Rates
vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten verstoßen, dass die
Region Abruzzen nicht geprüft hat, ob für das Straßenbauprojekt
zur Umgehung von Teramo (sog. Projekt „Lotto zero – Variante,
tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80“), das unter
den Anhang II dieser Richtlinie fällt, eine Umweltverträglichkeits-
prüfung gemäß den Artikeln 5 bis 10 dieser Richtlinie erforderlich
ist.

2. Die Italienische Republik trägt die Kosten des Verfahrens.

(1) ABl. C 109 vom 4.5.2002.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Zweite Kammer)

vom 10. Juni 2004

in der Rechtssache C-168/02 (Vorabentscheidungsersuchen
des Obersten Gerichtshofes [Österreich]): Rudolf Kron-
hofer gegen Marianne Maier, Christian Möller, Wirich

Hofius und Zeki Karan (1)

(Brüsseler Übereinkommen — Artikel 5 Nummer 3 —
Zuständigkeit für Klagen aus unerlaubter Handlung oder
einer Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleich-
gestellt ist — Ort, an dem das schädigende Ereignis
eingetreten ist — Vermögensschaden, der dem Geschädigten
bei Kapitalanlagen in einem anderen Vertragsstaat

entstanden ist)

(2004/C 190/03)

(Verfahrenssprache: Deutsch)

(Vorläufige Übersetzung; die endgültige Übersetzung erscheint in der
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes.)

In der Rechtssache C-168/02 wegen eines dem Gerichtshof
gemäß dem Protokoll vom 3. Juni 1971 betreffend die Aus-
legung des Übereinkommens vom 27. September 1968 über
die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gericht-
licher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen durch den
Gerichtshof vom österreichischen Obersten Gerichtshof in dem
bei diesem anhängigen Rechtsstreit Rudolf Kronhofer gegen
Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius und Zeki
Karan vorgelegten Ersuchens um Vorabentscheidung über die
Auslegung von Artikel 5 Nummer 3 des Übereinkommens vom
27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und
die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen (ABl. 1972, L 299, S. 32) in der Fassung des
Übereinkommens vom 9. Oktober 1978 über den Beitritt des
Königreichs Dänemark, Irlands und des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland (ABl. L 304, S. 1 und – geän-
derter Text – S. 77), des Übereinkommens vom 25. Oktober
1982 über den Beitritt der Republik Griechenland (ABl. L 388,
S. 1), des Übereinkommens vom 26. Mai 1989 über den Beitritt

des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik
(ABl. L 285, S. 1) und des Übereinkommens vom
29. November 1996 über den Beitritt der Republik Österreich,
der Republik Finnland und des Königreichs Schweden
(ABl. 1997, C 15, S. 1), hat der Gerichtshof (Zweite Kammer)
unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. W. A. Timmermans,
der Richter J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (Bericht-
erstatter) und R. Schintgen sowie der Richterin N. Colneric –
Generalanwalt: P. Léger; Kanzler: H. von Holstein, Hilfskanzler
– am 10. Juni 2004 ein Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

Artikel 5 Nummer 3 des Übereinkommens vom 27. September 1968
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen in der Fassung des
Übereinkommens vom 9. Oktober 1978 über den Beitritt des König-
reichs Dänemark, Irlands und des Vereinigten Königreichs Groß-
britannien und Nordirland, des Übereinkommens vom 25. Oktober
1982 über den Beitritt der Republik Griechenland, des Übereinkom-
mens vom 26. Mai 1989 über den Beitritt des Königreichs Spanien
und der Portugiesischen Republik und des Übereinkommens vom
29. November 1996 über den Beitritt der Republik Österreich, der
Republik Finnland und des Königreichs Schweden ist dahin auszu-
legen, dass sich die Wendung „Ort, an dem das schädigende Ereignis
eingetreten ist“ nicht schon deshalb auf den Ort des Klägerwohnsitzes
– als Ort des Mittelpunkts seines Vermögens – bezieht, weil dem
Kläger nach seinem Vorbringen durch Verlust von Vermögensbestand-
teilen in einem anderen Vertragsstaat ein finanzieller Schaden
entstanden ist.

(1) ABl. C 169 vom 13.7.2002.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Große Kammer)

vom 8. Juni 2004

in der Rechtssache C-220/02 (Vorabentscheidungsersuchen
des Obersten Gerichtshofes [Österreich]): Österreichischer
Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten,

gegen Wirtschaftskammer Österreich (1)

(Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen —
Begriff des Entgelts — Berücksichtigung der im Rahmen des
Militärdienstes zurückgelegten Zeiten bei der Berechnung der
Abfertigung — Möglichkeit, die Gruppe der Arbeitnehmer,
die einen Militärdienst leisten, mit der Gruppe der Arbeit-
nehmerinnen zu vergleichen, die nach Ablauf ihres Mutter-
schaftsurlaubs einen Karenzurlaub nehmen, dessen Dauer bei

der Berechnung der Abfertigung nicht berücksichtigt wird)

(2004/C 190/04)

(Verfahrenssprache: Deutsch)

(Vorläufige Übersetzung; die endgültige Übersetzung erscheint in der
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes.)

In der Rechtssache C-220/02 betreffend ein dem Gerichtshof
nach Artikel 234 EG vom Obersten Gerichtshof (Österreich) in
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